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An den Rat
der Stadt Köln

Geschäft s stelle für Anregungen
Laurenzplatz 7-3
Postfach 103564
50475 Köln
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Betr.: Straßenreinigungsmaßnahmen
hier: Anderung des Straßenreinigungsverzeichnisses für die Remagenerstraße (Bezirk2
Rodenkirchen)

Sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrates,

im Straßenreini$tngsverzeichnis ist festgelegt, dass die Gehwege der Remagenerstraße

grundsätzlich 2-mal (pro Woche) durch die Stadt gereinigt werden. Die schmalen Gehwege sind

regelmäßig durch Fahrzeuge zur Hälfte zugeparkt. Desweiteren ist es den Kehrfahrzeugen meist

nicht moglich, den engen verbleibenden Gehwegbereich zu befahren, da dieser durch Mülltonnen

an den Kehrtagen Dienstag und Donnerstag - dies sind auch Müilabfuhrtage! - versperrt ist. Eine

Reinigung (bzw. ein Reinigungsversuch) 2-mal pro Woche geschieht nur sehr selten.

Also reinigen die Anwohner meist selbst (,wenn Platz ist). Es ist daher unbillig, von den

Anwohnern Gebühren für nicht erbrachte Leistungen zu verlangen. Ich bitte daher, das

Straßenreinigungsverzeichnis/-satzung ab 2013 dahingehend zu ändern, dass die Anwohner der

Remagenerstraße für die Gehwegreinigung zuständig sind. Dies ist problemlos umsetzbar, da die

Grundshicksbreiten gering sind und die Häuser direkt am Gehweg liegen.

Über eine postive Antwort würde ich mich freuen.

Mit freundlichen Gnißen


